
Auszug aus VV § 70 LHO 
 
 

12. Inhalt der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit 
 
12.1 Der Feststeller der sachlichen Richtigkeit übernimmt mit der Unterzeichnung des Vermerks nach Nr.14 

oder Nr. 18 die Verantwortung dafür, dass 
 
12.11 die in der förmlichen Zahlungsanordnung, ihren Anlagen und den begründeten Unterlagen 

enthaltenen, für die Zahlung maßgebenden Angaben richtig sind, soweit deren Richtigkeit nicht vom 
Feststeller der rechnerischen Richtigkeit zu bescheinigen ist, 

 
12.12 die nach Nr. 5 erforderlichen übrigen Angaben in der förmlichen Zahlungsanordnung, ihren Anlagen 

und den begründeten Unterlagen enthalten sind, soweit nicht die Verantwortung hierfür dem 
Anordnungsbefugten obliegt (Nr. 20), 

 
12.13 nach den geltenden Vorschriften und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

verfahren worden ist, 
 
12.14  die Lieferung oder Leistung als solche und auch die Art ihrer Ausführung geboten war, 
 
12.15 die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung 

sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, 
 
12.16 Abschlagauszahlungen, Vorauszahlungen, Pfändungen und Abtretungen vollständig und richtig 

berücksichtigt worden sind. 
 
12.2 Die Einschränkung der Verantwortung nach Nr. 19 bleibt unberührt. 
 
12.3 Die sachliche Richtigkeit darf unter entsprechender Ergänzung des Vermerks nach Nr. 14.1 auch 

bescheinigt werden, wenn bei nicht vertragsgemäßer Erfüllung 
 
12.31 ein Schaden nicht entstanden ist (z. B. Überschreitung der Ausführungsfristen ohne nachteilige 

Folgen) oder 
 
12.32 die erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung eines Nachteils ergriffen worden sind (z. B. 

Verlängerung der Gewährleistungsfristen, Minderung des Rechnungsbetrages, Hinterlegung von 
Sicherheiten): 

 
 
 

13. Feststellung der sachlichen Richtigkeit 
 
13.1 Zur Feststellung der sachlichen Richtigkeit sind befugt 
 
13.11 der Leiter der Dienststelle, 
 
13.12 der Beauftragte für den Haushalt und 
 
13.13 andere Bedienstete, denen diese Befugnis für ihren Verantwortungsbereich schriftlich übertragen 

worden ist. 
 
13.2 Mit der Feststellung der sachlichen Richtigkeit darf nur beauftragt werden, wer dazu befähigt ist. 

Befähigt ist, wer alle Sachverhalte, deren Richtigkeit er zu bescheinigen hat, zu überblicken und zu 
beurteilen vermag. 

 
14. Form der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit 
 
14.1 Der Feststeller hat die sachliche Richtigkeit durch Unterzeichnung des Vermerks „Sachlich richtig“ zu 

bescheinigen. Sind an der Feststellung der sachlichen Richtigkeit neben dem Feststeller noch andere 
Bedienstete beteiligt, die z. B. die vollständige Lieferung einer Ware bescheinigen oder über die zur 
Feststellung erforderlichen Fachkenntnisse z. B. auf rechtlichem, medizinischem oder technischem 
Gebiet verfügen, so muss aus deren Bescheinigungen (Teilbescheinigungen) der Umfang der 
Verantwortung ersichtlich sein. 

 
14.2 Nicht zutreffende Angaben sind unter Beachtung der Nr. 21 zu berichtigen. 
 


